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Organ des Schweizerischen 5orstvereins

78. AaHrgang Dezember 19L7 Wurnrner IS

Der vannbrief von Kdelboden.'
Bon Alfred B n rtschi, Kaltacker bei Burgdorf.

und die Lawinen hätten längst den Flecken Altdorf unter ihrer
Last verschüttet, wenn der Wald dort oben nicht als eine Landwehr
sich dagegen stellte." Schiller, Wilhelm Tell III, 3.

Dia Urkunden des fünfzehnten Jahrhunderts nennen den heute weit-
bekannten Kurort im Entschligental „Adelboden im Wald" und seine

Bewohner „Waldleute". Eine Glocke, die im Kirchturm von Frutigen
hing und von ihnen gestiftet worden war, trug den Namen „Waldglocke".
Die mit Axt und Feuer in den Urwald geschlagenen Lichtungen bezeichnete

man mit „Schwand". Sechsundfünfzig Hausväter erbauten voll frommen
Eifers im Jahr 1433 die „nüwe Lütkilchen, gelegen in Frntingen in dem

Wald, in Adelbodmen, in Schirplißwand". Die Kirche steht noch, aber
den Ortsnamen Schirplisschwand hört man längst nicht mehr; dafür gibt's
einen Außer-, Inner-, Vor-, Stieget-, Bären-, Stäffeli-, schwarzen und
wilden Schwand. Alle deuten hin auf die Tätigkeit der ersten Ansiedler,
die vornehmlich im schwenten oder ausreuten bestand.

Lawinen und Föhnstürme, Erdschlipfe und Bergstürze und endlich
der Unverstand und die Not der Menschen haben auch in Adelboden wie
fast überall im Alpengebiet die Baumgrenze hinuntergesetzt und damit

zu einer Verschlechterung des Klimas beigetragen. Im Bütschi und an
Entschligen verschwanden die Arvenwaldungen, und vergeblich sucht hier
heute das Vieh unter Schermtannen Schutz vor Sonnenbrand und Wet-
terstürmen. Verfaulte Stöcke bezeugen das einstige Borhandensein von
Nadelhölzern. An Entschligen mögen Felsstürze und Vergandung am
Verschwinden des Baumwuchses schuld sein, im Bütschi dagegen müssen

wir eine rücksichtslose, kurzsichtige AbHolzung annehmen; wurde doch eine
der größern dortigen Hütten im 13. Jahrhundert auS Arvenstämmen er-
richtet.

' Dieser Aufsatz erschien im Sonntngsblatt des „Bund", Nr. 10, vom
<1. März 1927 nnd in gekürzter Forin im 1. Heft des 2. Jahrganges der Schweizer.
Blätter für Naturschutz. Vgl. auch ..ckournal korestier suisse", Nr. 4, 1927. Der
Abdruck erfolgt mit Bewilligung der Redaktionen der genannten Blätter nnd
nach Durchsicht seitens des Verfassers. Die Red.
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Immerhin scheint man in Adelboden ini großen und ganzen ver-
hältnismäßig früh begriffen zu haben, welch unheilvolle Folgen eine zu

weitgehende Entwaldung nach sich ziehen kann und stellte daher von
gemeindswegen schützende Bestimmungen auf. Vor allem handelte es sich

darum, die Häuser, Scheunen und Speicher vor Lawinengefahr zu sichern
und die Matten und Weiden vor Ueberführung mit Schnee, Eis und Gc-

roll zu bewahren. Nur zu leicht löste sich in den Lawinenzügen die wenige
Erde vom Felsen und bald waren Stege und Wege, Mensch und Vieh
vom Steinschlag gefährdet.

Der Steilhang über der Terrasse, auf welcher heute Schlegeli, Inner-
schwand und Vorschwand liegen, bedürfte ganz besonderer Ausmerk-
samkeit. Die sonnigsten, windgeschütztesten Heimwesen dehnten sich dar-
unter an der sanft geneigten Halde, und im Schatten des uralten AHornes
stunden Kirche, Pfarrhaus und Wirtschaft als gemeinsames Eigentum
der Talleute, Der Kirchweg aus deu Bäumten (Gemeindebczirken) Boden,
Stiegelschwand und Gilbach führte durch schwieriges Gelände, Er wurde
nicht selten durch Rutschuugen, Lawinen und Wildwasser verwüstet und
dann im Gemeindewerk wieder hergestellt. Die Brücken und Wehrungen
(zur Sicherung des SchlittwegeS) erforderten eine nicht unbedeutende

Menge Holz, mit dem man allerdings nicht sparsam umzugehen wußte.
Endlich benötigte man stets schlagbaren Brennstoffes, um das Heilwasser
des Oeibades zu wärmen, wo die Bergbauern von ihrer Gliedersucht frei
zu werden hofften. Der Wald galt noch sozusagen als Gemeineigentum,
während Matten und ein großer Teil der Weiden längst in private Hände
übergegangen waren. Daher durfte die Gemeinde um so eher darüber
Vorschriften erlassen und den Hau von einer Bewilligung der Behörden
abhängig machen.

Wann dies zum erstenmal geschah, läßt sich heute kaum mehr fest-

stellen; hingegen ist sicher, daß der Bannbrief von l617 auf frühern Ge-

meindebeschlüssen beruht. Anlaß zu seiner Abfassung gab ein Prozeß, den
die Wegvögte der Stiegelschwand- und Gilbnchbäuert mit Christian Bir-
cher und seinen Mithaften führten. Diese, Besitzer der Weiden zwischen

Heinrichseggen und unter der Fluh, ließen dort Schafe grasen, holzten
rücksichtslos, schlugen Schneisen in den stutzigen Hochwald, worin sich leicht
Lawinenzüge bilden konnten und räumten weder Holz noch Steine; sie

trieben es so bunt, daß befürchtet werden mußte, man bringe mit der

Zeit das zu Wegen und Brücken nötige Holz nicht mehr aust ja, man
sprach von einer „Verödung der Wälder", lim diesem drohenden Uebel-

stände abzuhelfen, kamen die Verkläger zum Antrag, die Wälder in Bann
zu legen. Es half Bircher und Mithaften nichts, daß sie sich darauf be-

riefen, ihre Güter seien durch keine Dienstbarkeit verpflichtet und als „frei
ledig" übernommen worden; das Wohl der Gemeinde stand über dem

Vorteil deS einzelnen. Das Schiedsgericht belegte nicht nur die Liegen-
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schaften Birchers und seiner Mithaften mit Bann, sondern überhaupt die

Wälder vom „Kleinen Graben" bis unter die „Fluh", sowie in den „Fnh-
renen". Von einem absoluten Bann konnte freilich keine Rede sein, denn

mitten in dem Gebiet lagen verschiedene Heimwesen, die sich notgedrungen
aus dem nächsten Wald beholzen mußten; aber es war schon etwas er-
reicht, wenn der Gemeindebehörde ein Aussichtsrccht zugesprochen wurde.

Statthalter Schärzens „Müntiweid" wurde nicht in den Bann einge-
schlössen. Es riecht dies stark nach Begünstigung, besonders wenn man be-

denkt, daß der Kirchweg nach dem Gilbach und Sticgelschwand der obern

March seines Besitztums entlang führte und AbHolzungen unter der

Straße Rutschungen zur Folge haben mußten. Der Fall ist tatsächlich

auch unseres Erinnerns mehr als einmal eingetreten.
Reichlich vier Jahre ließen sich die Behörden Zeit, bis sie den Notar

mit der Aufzeichnung des Spruches betrauten. Vielleicht machte ihnen
die Widerspenstigkeit eines Berüfselten Beine. Das Original ging ver-
loren. Glücklicherweise erhielt sich eine Abschrift von der Hand des Schrei-
bers und spätern Statthalters Abraham Allenbach. Ein gewaltiger Fels-
bruch (166l) an Tronegg, wer weiß, ob eine Folge unvernünftiger Ab-
Holzungen, mag ihn bewogen haben, das alte Pergament zu kopieren.
Seine Wiedergabe möge hier wörtlich folgen:

Wahre Abschlifft deß alten großen Baan Brieffs im Adelboden.

WIR Hienach benambten Rudolfs Gering Burger zu Bern Und
diser Zeit Tschachtlan zu Frutigen, hierinen Obmann. Dene Hannß
Schmeltzcr Landts Venner daselbsten. Peter Schärtz Statthalter. Peter
Bircher Kirchmcycr. Jacob Pieren, All dreh im Adelboden. Und Heinrich
Burgener Klein Weibel. All erwältc Mittler Sprücher Und scheidlcuth
in nachvollgender spänigen ^ sach Und Handlung Von den Parteyen harzn
berufst, vermögen und erbätten. Thun Kund Mäniglichen mit diesem Briefs.
Alls sich dann spän Und Mißverständnuß erhebt begeben Und zu getragen.
Zwüschen den Ehrsnmmen und bescheidenen Peter Zürcher Und Steffen
Alenbach recht geordnete bögt, Befelch- Und g'waltshaber, der wägen Und

Straßen so auß Steigelschwand Und Geilbach vnzeit ^ in Jnncrenschwand
zu der Kirchen Adelboden geübt werden, mit erbättenem Beystand Peter
Alenbnchs deß Weibels, Kläger eines: Und Christian Bircher sambt an-
deren Ihren mitthafften, verantworter Anders Theils; von wegen Alls
sich dann ermelte Bögt Und g'waltshaber gedachter Wegen Und Straßen
mit berührtem jhrem Beystand erstlich erclagten, Und anzeigten wie

mann die nächsten und gelägnesten Hochweld : so ermelten wegen, auch

etlicher Brüggen sehr dienstlich I dermaßen erhowen. Und erödcn, daß
wilde Und Rauche Steinbrüch Und Lauwe zeüg an etlichen ohrten,
dnrdurch jhre Zeüg und geng desto Ehe bekommen möchten, Übel zu be-

^ streitigen. 2 gj.z -, Làinen.pige.



— 388 —

sorgen sehe, auch daß mann fürthin wegen crödung solcher Wälden, nicht
wohl Stäg Und wäg sambt den Brügge», erhalten möge. Demnach sich

erclagten, wie die inhaber und besitzen, der güctren under der Flue, jnner
Thalb Heinrichs Eggen gelegen, jhre weiden daselbsten mit schaaffen und
anderem Veich ^ besetzen, welche die steinen in wäg Trölen, hiemit den-

selben verwüesten, Und so sie abfahren nit Rrummcn - und seübrcn. Dene
es sollen auch etlich komliche und gelegne hochwäld zu erhnltung Brüg-
gen stägen und wägen in Baan gelegt Und gestelt werden, Allso daß
allda rnemandts, ohne erlaubtnuß, nützit g'walt zu howen noch zu

schwellten han sölt.

Harlvider die verantworter, auch andere jhre mithafften, anzeigten,
Und sich versprachen, Wie jhre wäld Niemahlen hieuor in baan gestelt

seyen, sie haben jhre weiden Und wäld, Von Ihren altforderen oder sunst

Erblicher weiß bekommen Und erErbt, seyen jhr frey ledig eigen guth,
vermeinten derohalben sie sölten allenlicheil, ledig Und loß von jhnen
den Clägeren erkent werden.

Und nachdein Wir nun auf solchen jhren habenden span Und stoß

kommen, den augenschein Etlicher öhrtren Und blätzen besichtiget, Und sie

zu allcnseiten, mit veil mehr gebruchten Worten (:dann allhie zu liielden
von nöhten:) auch jhre g'wahrsammene Briefs Und seigel gnuegsam an-
gehörth Und verstanden, haben wir (:Alls sie vns den Handel gutwillig
anvertrauet:) vns deß Handels vndernommen, zwüschen jhnen beredt er-
leüteret Und außgesprochen wie volget.

Nämlichen, daß Niemand jnnert disen anstoßen zihlen Und Aìarchen,
von Peter Zürchers eynthüer oder vcinel^, in der fuhren anfachen, Und
da dannen alle grede in die mitte Christian Senfftcn des Müllers weidlj
genannt das geünweidlj ^ ennet dem Geilsbach gelegen. Und hiedannen
alle mitte und g'rede durch weidene hinaus; vnzit auf die Fuhren zu Den-

zers scheürlj, so am Kilchlveg staht. Item von erstgemcltcm Zürchers Vei-
nel, alle grede in deß alten Kirchmeyer Alenbachs weidli; hiervon dann
alle grede nach Über den Alcnbach, vnzit hinter Rufs" Öfters tzauß zu
dem Türlj, von disem Türlj auf die Flue. Über alle Flue dein zeyl oder

schachen ' nach auß (:so der Zeyl oder schachen Tannen Undgefahr zwen
Blattenscheütz ^ von der Flue sind:) biß zu End der Flue. Und da alle

grede auf vnzit in fahren boden °, von dem fahren boden ans an den

Berg Tschenten an die hoff, Und den höffen nach auß vnzit an Kleinen
Graben, Nützit schwenten noch Einnicherley weyß die wäld erzeugen

' Vieh; die Umwandlung des ie in ei ist eine Mode, der Notar Zürcher gern

frönte. - räumen. » keine. " Heuscheuerlein, Heuschober. ^ heute „das Grün".
° Rudolf. ' Schachen heißt in der Sprache Adelbodens Waldbezirk. ^ soweit, als

man eine handgroße Steinplatte werfen mag ° Fahrenboden, vermutlich der heute

„Tschenteustegcn" genannte Teil der Alp Tschenten. erdünnern, auslichten.
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solle dann so viel Ein Ehrbarkeit ' einem jeden daselbst erlaubt zu
howen.

Dieweil aber Peter Schärtz deß Statthalters größre weid, genannt
die Müntj, in ermeltcn Zihlen und Märchen gelegen, soll dieselbe Holtz-
march in derselben weid, hiereincn nicht vergreiffen, noch in Baan gestelt

sein. Item so Mann zn dem Badhauß in der Oüy holtz inangelbahr sein

möcht, soll allwegen zu demselben, in den Reiscten nach nohtdurfft, Und

Ehren Leuten erkantnuß ze howen nachgelassen sein.

Es soll auch in jeder so vnder der Flue seine weiden, mit schaaffen
oder anderem Veich bsctzen wurde, Und durch daßselbige Steinen in weg

tröhlt, auch so dieselbigen holtz howen Und in weg trölen wurde, wann
er mit dem Veich abfahrt, den weg Und Straß fleißig seübren Und
Raummen.

Und ?llls wir NUn jhnen den Parteyen, diseren Unseren außspruch,
in oberleiitreten Worten erklärt, haben sie denselbigen Allerseits mit Hand
Und Mund, auf Und angenommen, zu halten zugesagt gelobd und ver-
sprachen, bey guten treuen, in trafst diß Brieffs, so zu wahrem Vrkund,
mit meinem deß Obmanns Eigenen hieran gehenckten Jnseigel idoch

mir und meinen mit Sprüchcren, auch vnscrcn Erben, auch alten spruch-

weg- Und bann brieffcn ohne schaden:) verwahrt, vnd Ihnen Klägeren
auf jhr begehren zugestelt worden. Beschehen im Monath Meyen nach

Christs geburth 1617, aber erst befolchen zu schreiben den 17ten Augsten
1621. G w e r Z ü r ch e r N o t.

Von Worth zu worth getreülich von dem pergamentigen Original
abgcschriben durch Ab: Alenbach Not.

Der „alte große Baan Briefs" diente den Gemeindebehörden als
RechtStitel zur Schutzaufsicht über die Wälder. Indessen sind Gesetze leich-
ter aufzustellen als zu handhaben, und es ist nur zu wünschen, daß die

aufsichtführenden Beamten und die Ortspolizei noch viel zurückhaltender
werden mochten bezüglich der Holzschlagbewilligungen in den Wäldern des

Bannbezirkcs als bisher. Die Gefahren, welche zur Aufstellung der ein-
schränkenden Bestimmungen führten, sind ungefähr dieselben wie 1617. Sie
haben sich infolge der zeitweilig etwas laxen Handhabung der Forstgesetze

eher vermehrt als vermindert, und der Wert der unter den Waldungen
liegenden Grundstücke und Bauten stieg aufs vielfache. Die Trümmer des

FelsbrucheS der 1826er Jahre an Heinrichseggen und die Lawine vom
Jahre 1923 redeten eine deutliche Sprache und mahnen dringend zu
größter Aufmerksamkeit und vermehrter Waldanpflanzuug. Daß es die

verantwortlichen Behörden daran nicht fehlen lassen, schafft jedem Kur-

' Chorgericht. Die Chorrichter waren in Adelboden in der Regel Mitglie-
der des weltlichen Gerichts.
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gast und jedem Einheimischen das Gefühl der Beruhigung. Eine noch

größere Lichtung der rauschenden dunklen Hochwälder über dem Dorfe
würde nicht nur das Landschaftsbild beeinträchtigen und die Dorfbe-
wohner ängstigen, sondern auch klimatische und volkswirtschaftliche Schä-
digungen erzeugen. Nicht umsonst haben die Altvordern den „Bnan-
Briefs" aufgestellt. „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es,
um es zu besitzen!"

Die forstschädlichen Eigenschaften des Höhns und deren

waldbauliche Bekämpfung.
Von Jng. I. PodhorSky, svorstrat i. R., Zell a. S.

(Schluß.)

Wir kommen nun zu der Frage: l. W ie k o m m teS d aßs ich —
allem Anschein nach — die W a l d v e r w ü st u n g e n infolge
Föh n st u r m e s in neuerer Zeit in so bedrohlicher Häu -

f i g k e it und erschreckender Ausdehnung wiederholen?
Womit sich von selbst die andere Frage ergibt : 2. Können w ir et-
was gegen diese überhandnehmenden Wnldschädeu
tun und welche Maß n a h m en ko in m en dafür i n B e -

tracht?
Maiigels allgemein zugänglicher lind ungenügend weit in die Ver-

gangenheit zurückreichender Forststatistiken wird es wohl schwer fallen,
nachzuweisen, daß tatsächlich unsere Zeit, also die Epoche der Aufzwin-
gniig des menschlichen Willens gegenüber der ganz anders gerichteten
Natur dès Waldes — und besonders des nordalpinen GebirgswaldeS! —
reicher an Föhn- (und anderen Elementar-)schäden sei als frühere Zeit-
laufe. Denn schließlich, wenn auch dezennienlang Kahlschlagwirtschaft

Trumpf war, ja wenn gerade im Gebirge vielleicht schon vor Jahrhuu-
derten keine „lohnendere" Nutzlingsart Praktiziert wurde als diese, so

war mit ihrer Anwendung doch zuerst auch die Vorsorge für Wind-
schütz sicherlich verbunden, besonders in späterer Zeit, als die Notwen-
digkeit herantrat, an die (natürliche) Verjüngung der Schlagflächen zu
denken. Die Forderung nach Belassung von „Windmänteln" an Besitz-

grenzen, ferner von ganzen Waldkomplexen längs der oberen Waldgrenze
(Schutzwälder, Plenterwaldzone) ist sicherlich schon viel älter, als ihre
legale Fassung vermuten läßt. Ich möchte da besonders auf die den Salz-
burger und Chiemgauer Erzbischösen etwa sechs Jahrhunderte lang un-
terstandenen und etwa durch vier Jahrhunderte betriebenen Bergwerke
Salzburgs und Tirols hinweisen, insbesondere auf die Salinenbetriebe
Westösterreichs, welche ihren Heizbednrf und sonstige Holznotdurft ja
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